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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des 
Ortsbezirkes Wiesbaden-Naurod 

am 10.12.2003

Genehmigungsverfahrensablauf bei Mobilfunk-Sendeanlagen
-Antrag der SPD-Fraktion - 

„Der Magistrat wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass die Landeshauptstadt 
Wiesbaden für die Errichtung von Mobilfunk-Sendeanlagen im Ortsbezirk Naurod die 
Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, zumindest aber eine Bauanzeige verlangt, 
um wenigstens eine Übersicht über den Bestand solcher Anlagen zu erhalten.

Zwar sind Mobilfunk-Sendeanlagen auch in Naurod zur Gewährleistung eines 
flächendeckenden Mobilfunknetzes ggf. notwendig. Jedoch müssen dabei auch die Belange 
der Bevölkerung, des Baurechts und des Ortsbildes berücksichtigt werden. Einen Wildwuchs 
von Mobilfunk-Sendeanlagen darf es daher keinesfalls geben.
Solche Anlagen sind zwar weitgehend baugenehmigungsfrei, die betroffene Gemeinde kann 
jedoch nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Frankfurt vom Mai 2003 (Az. 6 G 
1171/03) die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens verlangen. Von dieser 
Kontrollmöglichkeit sollte die Landeshauptstadt Wiesbaden Gebrauch machen. Zumindest 
sollte durch Einführung einer Anzeigepflicht sichergestellt werden, dass solche Anlagen 
katastermäßig registriert werden, damit ihr Bestand und ihre genauen Standorte jederzeit 
nachvollziehbar sind.“
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